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Beschlussvorlage 

Federführung: Drucksache-Nr. 

Amt für Bildung und Sport 106/20 

Geschäftszeichen: 

40 - TiS/ZM 

Beteiligte Ämter:   

Amt für Immobilienwirtschaft 
Amt für Stadtentwicklung 
Personal- und Organisationsamt 
Rechnungsprüfungsamt 
Stadtkämmerei 

Datum: 

11.09.2020 

 

  
 

 
 

Beratungsfolge: Ö/N Beschlussart Sitzungsdatum: 

Ausschuss für Digitalisierung Ö Vorberatung 30.09.2020 

Gemeinderat Ö Beschlussfassung 14.10.2020 

 

Anhörung Ortschaftsrat        Ja  Nein 

Finanzielle Auswirkung  Ja  Nein 

 

 

Betreff: 

Digitalisierung an den Schulen in Trägerschaft der Stadt Weinheim  
-Umsetzung des Digitalpakts Schulen 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen wie 
dargestellt umzusetzen. 

2. Für Ausbau und Support der digitalen Ausstattung der Weinheimer Schulen wird 
zunächst eine zweite Vollzeitstelle geschaffen. Bei nachgewiesenem Bedarf wird der 
Stellenumfang angepasst. Ab 2021 ff wird/werden die erforderliche/n Stelle/ im 
Stellenplan ausgewiesen. 
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Verteiler: 
1 x Protokollzweitschrift 
je 1 x Ämter 11, 14, 20, 40, 61, 65 
 
 

Bisherige Vorgänge: 

GR/016/18, Haushaltsstrukturkommission 28.06.2017; GR/080/18; GR/67/20 
 
 

Beratungsgegenstand: 

Zur Ausgangssituation und den Aufgaben der Stadt Weinheim im Kontext der Digitalisierung 
der Schulen in Weinheimer Trägerschaft, wird im Wesentlichen auf die Beschlussvorlage 
GR/080/18 verwiesen, welche als Anlage 1 beigefügt ist.  

Es wurden insgesamt 5 Kernaufgaben identifiziert, die es zu lösen gilt: 

 Breitbandanbindung der Schulen (möglichst Glasfaser) 

 Infrastruktur in den Schulgebäuden (strukturierte Verkabelung und WLAN) 

 Digitale Präsentationsmedien in allen Klassen- und Fachräumen 

 Ausstattung mit Endgeräten 

 Support des pädagogischen Netzes einschl. Endgeräte (bisher nur Verwaltungsnetz) 

 

Die aktuelle Vorlage greift den Stand von 2018 auf und berichtet über die Entwicklung der 
vergangenen beiden Jahre. Ein Fokus wurde entsprechend des o.g. 
Gemeinderatsbeschlusses zunächst auf die Lösung der letzten beiden Aufgaben gelegt. 

Wesentliche Zielsetzung für die technische Umsetzung war damals eine standardisierte 
Ausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten im Verhältnis 1:4 (1 Gerät pro 4 
Schüler/innen) sowie der Aufbau eines Supports für die pädagogischen Netze in den 
Schulen. Der Gemeinderat hatte daher die Standardisierung eingesetzter Systeme und die 
Schaffung einer Personalressource für die Umsetzung und den Support beschlossen. Das 
seitdem entwickelte, auf die Grundschulen zugeschnittene Tablet-Konzept hat sich aus Sicht 
der Verwaltung aufgrund seines gutes Kosten-Nutzen-Verhältnisses und seines einfachen 
Handlings bewährt und wird mittlerweile auch aus den weiterführenden Schulen nachgefragt. 

Der Sachstand zur Breitbandanbindung der Schulen wird innerhalb dieser Vorlage (sh. 2.1) 
umfassend dargestellt. 

Der Ausbau der digitalen Gebäudeinfrastruktur und die Ausstattung der Unterrichtsräume mit 
Präsentationsmedien wurden im Hinblick auf angekündigte, aber nicht verfügbare 
Förderprogramme zunächst zurückgestellt. Andernfalls hätte die Gefahr bestanden, 
Ausschlusstatbestände für künftige Programme zu schaffen. 

Mittlerweile gibt es mehrere Förderprogramme, welche im nächsten Kapitel der Vorlage 
ausführlicher dargestellt werden. Ziel ist auch hier, eine weitgehend standardisierte 
Ausstattung für alle Schulgebäude zu schaffen. Im Ausschuss für Digitalisierung wird hierzu 
ein Kurzvortrag erfolgen, in dem die Standardausstattung für Klassenräume vorgestellt wird. 

Wie wichtig eine funktionierende digitale Infrastruktur mit adäquater Ausstattung an 
Endgeräten ist, hat aktuell die Corona-Pandemie und die dadurch bedingten 
Schulschließungen im Frühjahr gezeigt.  
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Einerseits hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz für eine Digitalisierung der Schulen 
spürbar erhöht, andererseits ist der Druck auf die Kommunen für einen schnelleren Ausbau 
nochmals gewachsen. Für die Stadt Weinheim ist diese Entwicklung positiv zu beurteilen, da 
Schulleitungen und Verwaltung bereits seit mehreren Jahren gemeinsam intensiv an der 
Digitalisierung arbeiten. Durch diese gemeinsame Initiative ist man vielen Kommunen 
vergleichbarer Größe in Baden-Württemberg einen Schritt voraus. Für die Schulen in 
Weinheim kann festgehalten werden, dass Corona der Digitalisierung quantitativ wie 
qualitativ einen enormen Schub verpasst hat. 

 

1. Förderprogramme 

In diesem Kapitel werden die Förderprogramme beschrieben, die derzeit zur Verfügung 
stehen. Eine Übersicht zum Stand der Digitalisierung an den Weinheimer Schulen ist dieser 
Beschlussvorlage als Anlage 2 beigefügt. Hierin ist ebenfalls dargestellt aus welchen Mitteln 
die jeweiligen Maßnahmen bestritten werden. 

Über die geplante Mittelverwendung aus den nachfolgend vorgestellten Förderprogrammen 
wurde bereits in den letzten Sitzungen des Schulbeirats berichtet. Sämtliche bauliche 
Maßnahmen erfolgen bereits ab der Planungsphase in enger Zusammenarbeit mit dem Amt 
für Immobilienwirtschaft. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund unerlässlich, dass 
regelmäßig auch die Elektroinstallationen (230V-Netz) außerhalb der Förderprogramme 
grundlegend und umfassend überarbeitet werden müssen. Dies erfordert einen erheblichen 
Planungsaufwand und zeitlichen Vorlauf von Seiten der Hochbauabteilung. 

 

1.1 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen 

Über den kommunalen Finanzausgleich wurden auf Basis der Schülerzahlen vom Land 
Baden-Württemberg insgesamt 145 Mio. € in zwei Tranchen (Mai und Dezember 2019) an 
die Schulträger ausgeschüttet, der jeweilige Förderbetrag muss um einen kommunalen Anteil 
von 20 % aufgestockt werden. Für die Digitalisierung der Weinheimer Schulen stehen aus 
diesem Programm, inklusive kommunalem Anteil, insgesamt 637.900 € zur Verfügung. Da es 
sich um eine pauschale Zuweisung handelt, ist keine Antragstellung erforderlich bzw. kein 
Verwendungsnachweis zu führen. 

Diese unbürokratische Lösung ermöglicht der Verwaltung eine sehr flexible Umsetzung. 
Kleinere Maßnahmenkönnen dadurch direkt und effizient umgesetzt werden. Die Mittel aus 
der Digitalisierungspauschale werden deshalb primär für die Umsetzung von Maßnahmen in 
„kleineren“ Schulgebäuden verwendet. Ebenfalls wurden eine Vielzahl von Endgeräten samt 
Zubehör und Lizenzen aus diesem Programm beschafft. 
Bei vergleichbaren Maßnahmen würde in anderen Konstellationen vermutlich auf die 
Beantragung von Fördermitteln verzichtet werden, da der Aufwand für Planung, Antrag und 
Abrechnung die eigentlichen förderfähigen Kosten übersteige würde. 

Die Mittel sind im Haushaltsplan 2020 veranschlagt. Stand August 2020 wurden bislang 
283.400 € verausgabt, nicht verbrauchte Mittel werden in folgende Haushaltsjahre 
übertragen bzw. die kommunalen Anteile neu veranschlagt. 
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1.2 Digitalpakt Schule 

Der Digitalpakt Schule (ehem. „Wanka-Milliarden“) wurde bereits im Januar 2017 
angekündigt, die entsprechende Verwaltungsvorschrift wurde jedoch erst im September 2019 
erlassen. Diese Verzögerung führte bundesweit auf kommunaler Ebene dazu, dass der 
digitale Ausbau ins Stocken geriet, um nicht einen Tatbestand zu schaffen, der eine spätere 
Förderung ausschließen würde. Der Digitalpakt zielt in erster Linie auf die Schaffung einer 
digitalen Infrastruktur und einer Ausstattung der Klassenräume mit Präsentationsmedien ab. 
Endgeräte sind nur als rudimentäre Basisausstattung förderfähig. 

Um eine Förderfähigkeit aus dem Digitalpakt zu generieren sind umfassende Schritte für jede 
einzelne Schule notwendig. Zunächst ist es erforderlich das Schule und Schulträger 
gemeinsam einen Medienentwicklungsplan (MEP) entwickeln, der zur Zertifizierung beim 
Landesmedienzentrum einzureichen ist. Auf Basis des MEP ist eine umfassende Planung 
der digitalen Infrastruktur und der Präsentationsausstattung durchzuführen.  
Die Fördergelder sind bei der Landesbank zu beantragen und durch einen 
Mittelverwendungsnachweis abzurechnen. 
Grundsätzlich müssen alle bewilligten Maßnahmen bis spätestens 31.12.2024 
abgeschlossen und schlussgerechnet sein. 

Aufgrund des zeitintensiven Verfahrens zur Teilnahme am Förderprogramm hat die 
Verwaltung beschlossen, hieraus nur umfangreiche Maßnahmen in Schulgebäuden zu 
bestreiten, die ohnehin die Projektbegleitung durch Fachplaner erfordern. 

Das mögliche Fördervolumen ist für alle Kommunen in Baden-Württemberg auf Basis der 
Schülerzahlen kontingentiert worden, der Weinheimer Anteil beträgt hierbei 1,7 Mio. €. 
Insgesamt stehen in der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Weinheim 2,03 Mio. € zur 
Umsetzung der Maßnahmen aus dem Digitalpakt bei einem Eigenanteil von 20 % zur 
Verfügung. Da bisher lediglich (Teil-)Planungsleistungen abgerechnet wurden, kann derzeit 
kein aussagekräftiger Stand der Aufwendungen dargestellt werden. 

 

1.3 Sofortausstattungsprogramm von Bund und Ländern (sh. GR/67/20) 

Die Politik auf Bundes- und Landesebene hat erkannt, dass in der Phase der 
Schulschließungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie viele Schülerinnen und 
Schüler mangels Endgerät nicht erreicht werden konnten. Um zu verhindern, dass diese 
Gruppe erneut abgehängt wird, wurde ein Sofortausstattungsprogramm des Bundes für 
digitale Endgeräte mit einem Volumen von 500 Mio. € aufgelegt. Hiervon entfielen 65 Mio. € 
auf Baden-Württemberg. Anstelle der geforderten Landesbeteiligung von 10%, verdoppelte 
Baden-Württemberg diesen Betrag, so dass nun 130 Mio. € zur Verfügung stehen. Der Anteil 
für die Schulen in Trägerschaft Weinheim beträgt 379.069 €  

Noch vor den Sommerferien wurde von den Weinheimer Schulen eine Bedarfsabfrage bei 
den Familien ihrer Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Dem Bedarf entsprechend 
wurden zunächst 850 iPads sowie entsprechendes Zubehör und Lizenzen für insgesamt 
325.070 € beschafft. Die Ausgabe der Geräte soll in den ersten Wochen des neuen 
Schuljahres erfolgen. Der restliche Betrag soll bis Jahresende dazu dienen, weitere Bedarfe 
zu decken, die in der ersten Abfrage noch nicht erfasst werden konnten. Zudem soll 
Ausstattung beschafft werden, um mobile Videostudios für die Lehrkräfte errichten zu 
können. 

Das Ausrollen einer solch großen Anzahl von Endgeräten ist angesichts der sehr kurzen 
Zeitspanne personell kaum umsetzbar, was zu entsprechenden Verzögerungen bei der 
Verfügbarkeit der Geräte an den Schulen führt. 
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2. Herausforderungen / Ausblick 

Neben der Umsetzung der dargestellten Förderprogramme gibt es weitere wesentliche 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen: 

 

2.1 Breitbandanbindung der Schulen 

Die Verwaltung hat die derzeitigen Anbindungsmöglichkeiten aller Schulen in städtischer 
Trägerschaft durch die privatwirtschaftlichen Anbieter oder die Stadtwerke geprüft. Parallel 
wurde der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar (fibernet.rn), dem die Stadt 
Weinheim angehört mit der Prüfung der Fördermöglichkeiten bei einem Ausbau auf eigene 
Kosten durch die Stadt Weinheim (über fibernet.rn) beauftragt. Gefördert wird ein Ausbau nur 
dann, wenn eine Unterversorgung besteht und die Versorgung der Schulen nicht über die 
privatwirtschaftlichen Anbieter möglich ist bzw. angekündigt wird. In der Anlage 2 zu dieser 
Beschlussvorlage wird die Ausstattung jeder Schule im Detail beschrieben.  

Im Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung ist die Realisierung einer schnellen Anbindung 
aller Schulen über privatwirtschaftliche Anbieter möglich.  

Einzige Ausnahme hiervon ist die Theodor-Heuss-Schule in Oberflockenbach, für die auf 
absehbare Zeit keine Anbindung über einen privatwirtschaftlichen Anbieter angekündigt 
wurde. Diese wird bis voraussichtlich Januar 2021 im Zuge des Breitbandausbaus der 
Ortschaft Oberflockenbach durch die Stadt Weinheim über den Zweckverband an das Netz 
des Zweckverbands (Betreiber Netcom BW) angeschlossen. 

Einen ausführlichen Bericht zum Breitbandausbau der Stadt Weinheim über den 
Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar fibernet.rn erhält der Gemeinderat in einer 
separaten im Rahmen der Sitzung im November. 

Sämtliche anderen Schulen in Trägerschaft der Stadt Weinheim verfügen mittlerweile über 
eine der „klassischen“ Anschlussarten mit bedarfsgerechter Geschwindigkeit. Auch kurz- und 
mittelfriste Entwicklungen mit ihren Anforderungen, können über die bestehenden 
Anschlüsse abgedeckt werden. Dazu gehören Supervectoring über das Telefonnetz der 
Telekom, das Download Raten bis zu 250 Mbit/s zulässt und die Möglichkeit über das 
Kabelnetz von Vodafone mit Docsis 3.1-Standard Geschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s 
zu erreichen. Zudem besteht für einzelne Standorte bereits die Möglichkeit, 
Glasfaseranschlüsse legen zu lassen. 

Einzig nennenswerter Vorteil einer Glasfaseranbindung gegenüber den derzeitigen 
Anschlüssen auf Kupfer Basis, besteht in der schnelleren Upload Rate. In der Praxis ist 
festzustellen, dass die Upload Geschwindigkeit für den Bedarf der Schulen jedoch eine eher 
untergeordnete Rolle spielt. Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung von Cloud-Diensten 
im Schulkontext ist derzeit auch nicht davon auszugehen, dass sich dies in den nächsten 
Jahren ändern wird.  

Darüber hinaus ist die Verwaltung bestrebt, nach Möglichkeit einen Glasfaseranschluss 
zumindest vorzubereiten, der zu einem späteren Zeitpunkt aktiviert werden kann. Dies wird 
beispielsweise beim Neubau des Schulzentrums in der Weststadt durch die Stadtwerke 
Weinheim realisiert. Ein Glasfaseranschluss würde dort monatliche Kosten von ca. 1200 € 
zzgl. MwSt. verursachen, dem gegenüber stehen ca. 180 € zzgl. MwSt. für eine Anbindung 
über das Kabelnetz bei identischer Downloadgeschwindigkeit (1.000 Mbit/s). Eine Anbindung 
erfolgt demnach zunächst aus wirtschaftlichen Gründen über das Kabelnetz. 
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Erst wenn mittels Glasfaser höhere Geschwindigkeiten möglich sind und von Seiten einer 
Schule ein entsprechender Bedarf besteht, sollen entsprechende Anschlüsse genutzt 
werden. Es ist davon auszugehen, dass dieser Fall am ehesten am Dietrich-Bonhoeffer-
Schulverbund eintritt, ein Glasfaseranschluss liegt dort bereits im Gebäude. 

 

2.2 Kosten für Ersatzbeschaffungen und Instandhaltung 

Die Förderprogramme und die Corona-Krise haben der Digitalisierung an den Schulen einen 
immensen Schub verliehen. Es konnten in vergleichsweise kurzer Zeit viele Endgeräte und 
Präsentationsmedien beschafft werden. Diese müssen zu gegebener Zeit aber auch wieder 
ersetzt werden. Hierfür gilt es ein Konzept zu entwickeln, diese Geräte in einer Art 
rollierendem System sukzessive zu ersetzen. Dies ist auch im Hinblick auf eine konstante 
und verlässliche Haushaltsplanung für die nächsten Jahre wichtig. 
Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass es Folgeprogramme von Bund und Land geben 
wird, um Ersatzbeschaffungen zu tätigen, so dass dies vollständig zur kommunalen Aufgabe 
wird. Angesichts der Dynamik im zurückliegenden Jahr konnte ein solches Konzept noch 
nicht entwickelt werden, so dass eine genaue Abschätzung des jährlichen Mittelbedarfs 
bisher nicht vorliegt. 

 

2.3 Endgeräte für Lehrkräfte 

Immer wieder erreichen die Verwaltung Anfragen und Anträge persönliche mobile Endgeräte 
für Lehrkräfte zu beschaffen.  
Nach Schulgesetz (SchG BW) ist der Schulträger für die sächlichen Kosten der Schulen 
zuständig. Nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände lässt sich eine Verantwortung 
für die Kostenübernahme von persönlichen Endgeräten der Lehrkräfte aus diesem 
Sachverhalt nicht ableiten. Die Tatsache, dass das Land als Arbeitgeber seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Geräte nicht zur Verfügung stellt, könne im 
Umkehrschluss nicht als Begründung für die Verantwortung beim Schulträger herhalten. 
Gleiches gilt auch für Fortbildungsbedarfe der Landesbediensteten. 

Obwohl dieser Sachverhalt aus Sicht der Verwaltung eindeutig ist, ist es für ein Gelingen der 
Digitalisierungsbemühungen zweifelsfrei von großer Bedeutung, dass auch die Lehrkräfte mit 
digitalen Endgeräten versorgt werden können. Bund- und Länder haben deshalb ein weiteres 
Förderprogramm angekündigt, aus dem alle Lehrkräfte in der Bundesrepublik Deutschland 
mit einem digitalen Endgerät ausgestattet werden sollen. Das Programm soll ein 
Gesamtvolumen von 500 Mio. € umfassen. Eine Einbindung in bestehende Systeme, die nur 
gemeinsam mit den Schulträgern umsetzbar ist, ist sehr wahrscheinlich. Genauere 
Verlautbarungen und Aussagen zur Ausgestaltung des Programms liegen noch nicht vor. 

Ein solches Ausstattungsprogramm für Lehrkräfte erscheint aus Sicht der Verwaltung 
sinnvoll, wäre für die Stadt ebenfalls mit Kosten verbunden. Für die Umsetzung und den 
späteren Support wäre zusätzliches Personal beim Amt für Bildung und Sport erforderlich. 

 

2.4 Personal 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 2018 die Schaffung von zunächst einer Stelle für die 
Betreuung der Schul-IT beschlossen und gleichzeitig zugesichert, den Stellenumfang 
bedarfsgerecht anzupassen.  
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In der Gemeinderatssitzung am 01.07.2020 haben einige Fraktionen in ihren Stellungnahmen 
zum Sofortausstattungsprogramm, den Aufwand für die Administration seitens der 
Verwaltung für eine so große Anzahl an Endgeräten explizit angeführt. 

Durch das Sofortausstattungsprogramm wurde die Zielsetzung einer Endgeräteausstattung 
im Verhältnis 1:4 deutlich übertroffen. Parallel zum Support der Endgeräte muss der Ausbau 
der digitalen Infrastruktur vorangetrieben werden. Es zeigt sich mittlerweile, dass dieser 
Aufgabenumfang nicht von einem Mitarbeiter alleine bewältigt werden kann, ohne Abstriche 
an der Reaktionszeit im Support oder zeitliche Verschiebungen beim Ausbau in Kauf zu 
nehmen. Aus Sicht der Verwaltung ist eine solche Verschiebung nicht möglich. 
Supportanfragen müssen umgehend gelöst werden, damit die Beteiligten arbeitsfähig 
bleiben. Selbiges gilt für die Infrastrukturprojekte, die entsprechend der Förderrichtlinien in 
einem straffen Zeitrahmen umgesetzt werden müssen. Ein weiteres Förderprogramm zur 
Ausstattung von Lehrkräften ist, wie ausgeführt, bereits angekündigt. 

Aus Sicht der Verwaltung besteht die Notwendigkeit, den Personalumfang für die Betreuung 
der Schul-IT ab dem Jahr 2021 um eine weitere Stelle zu erweitern.  
Nur so können die beschriebenen Förderprogramme umgesetzt und der erforderliche 
Support sichergestellt werden. 

Eine weitere Stelle für die Digitalisierung an den Schulen soll daher im Stellenplan für 2021 
ausgewiesen werden. Die Personalkosten dieser zusätzlichen Stelle (Entgeltgruppe 10) zur 
Betreuung der Schul-IT würden sich ab 2021 auf jährlich 74.000. € belaufen. 

Auch bei der Hochbauabteilung im Amt für Immobilienwirtschaft wird die Umsetzung der 
Förderprogramme in erheblichem Maße Personal binden. Dies wird voraussichtlich bei 
anderen Maßnahmen zumindest zu Engpässen bzw. Verzögerungen führen. 

 

2.5 Nächste Schritte 

Die vom Gemeinderat beschlossene Ausstattung im Verhältnis 1:4 kann Dank des 
Sofortausstattungsprogramms als umgesetzt betrachtet werden. Mit Ausnahme der Theodor-
Heuss-Grundschule, wo zunächst noch die Breitbandanbindung realisiert werden muss 
(Geräte sind bereits fest geplant), sind alle Schulen mindestens entsprechend ausgestattet. 

Wie dargestellt, muss in einem nächsten Schritt ein rollierendes System aufgebaut werden, 
um „veraltete“ Geräte nach einer erwarteten Lebensdauer von 4-5 Jahren auszutauschen. 
Die erste Gerätegeneration an der Waldschule ist hiervon im nächsten Jahr betroffen. 
Selbiges gilt auch für Präsentationsgeräte und einzelne Netzwerkkomponenten. 

Eine logische nächste Ausbaustufe wäre eine 1:2-Ausstattung der Schulen mit Endgeräten 
anzustreben. Ob dies zum jetzigen Zeitpunkt bereits sinnvoll ist, sollte jedoch im 
Zusammenhang mit den anstehenden Infrastrukturmaßnahmen aus dem Digitalpakt 
abgewartet werden. Viele kleinere Schulen beginnen zudem gerade erst mit digitalen 
Unterrichtsformen. Diesen sollte zunächst die Zeit eingeräumt werden um sich daran zu 
gewöhnen und ihre pädagogischen Konzepte weiterzuentwickeln. 
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Alternativen: 

Die Kommunen sind im Rahmen des Bildungsplans dazu verpflichtet, den Schülerinnen und 
Schülern eine Bildung mit digitalen Medien zu ermöglichen. Angesichts der hohen 
Förderanteile in den vorgestellten Programmen ist es nicht sinnvoll, diese nicht 
auszuschöpfen, grundsätzlich wäre das jedoch möglich, um den Eigenanteil von 20% 
einzusparen. 
Es wäre auch möglich, auf die Schaffung einer weiteren Stelle zur Digitalisierung der Schul-
IT zu verzichten. Hierdurch würde jedoch eine Umsetzung der Maßnahmen stark gefährdet 
bzw. nur mit erheblichen Zeitverzögerungen möglich. 
 
 

Finanzielle Auswirkung: 

Die finanziellen Auswirkungen für die „Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen“ 
sowie den Digitalpakt sind bereits vollständig im Haushaltsplan 2020 abgebildet. Das 
Sofortausstattungsprogramm wird im Teilhaushalt 3 wirksam und war im Rahmen der 
Haushaltsplanung noch nicht absehbar. Grundsätzlich ist dieses Programm durch seine 
Förderquote von 100% kostenneutral für den städtischen Haushalt. 
Die Personalkosten einer zusätzlichen Stelle zur Betreuung der Schul-IT werden sich ab 
2021 auf jährlich 74.000 € belaufen, und sind im Personaletat zu veranschlagen.  
 
 

Anlagen: 

Nummer:  Bezeichnung  

1 Beschlussvorlage GR/080/18 

2 Sachstandsbericht Digitalisierung an Weinheimer Schulen 
  

 
 

Beschlussantrag: 

Der Gemeinderat beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, den Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Schulen wie 
dargestellt umzusetzen. 

2. Für Ausbau und Support der digitalen Ausstattung der Weinheimer Schulen wird 
zunächst eine zweite Vollzeitstelle geschaffen. Bei nachgewiesenem Bedarf wird der 
Stellenumfang angepasst. Ab 2021 ff wird/werden die erforderliche/n Stelle/ im 
Stellenplan ausgewiesen. 

gezeichnet 

Manuel Just 
Oberbürgermeister 
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